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1. Beiblatt 15. Feber 196"-

Ihr:; Abgeordneten Dr. Vall Ton g s 1 und Genoi3sen habp.h an den Bundes­

m-inister für Handel und Wiederaufbau eine Anfrage, betreffend Vorkommnisse 

bei eter TIahl der Sektionslei tung811 der TTiener Handelskamner und bei CI.er Wahl 

der Vorsteher des Fachverbandes der Gast- und Schankbetriebe, gerü:htet und 

im Zusammenhang mit diesen 'Wahlen mehrer p Fragen aufgewo rfen. 

In Beantwortung dieser parlamentarischen AnfrClge teilt Bundesminist er 

Dr. B 0 c k folgendes mit. 

1.) Das von der Fahlgemeinschaft "Unpolitische Liste für Handel und 

Gewerbe l1 an mich gerichtete Telegramm vom 18.X.1960 'wurde von meinem Ressort 

mit Schreiben vom 20.X.1960 vfie folgt beantwortet g 

"Zu Ihrer an den Herrn Bundesminister für Handel und Uiederaufbau ge­

richteten Beschwerde wegen Verweigerung der Ausfolgung der TTählerlisten für 

die lJiGner Sektionswahlen vvird nach Bericht erstattung durch die Kammer dor 

gGworblichon \7irtschaft für \;ien folgendes mitgeteiltg 

Die Handolskarnmer-Tlahlordnung sc:b...reibt z':var die Anlegung und öffGntliohe 

Auflcgung der ~ählerlisten, nicht aber ihre Ausfolgung an die einzelnen 

',-.'ählergruppen vor (vergloiche §§ 10 und 11 HKG!O). Demgomäss liegen sowohl 

boi (lor Hauptwahlkommission als auch b8i den zuständigen ','7ahlkommissionon 

d8r T,'i3 ner Handelskammer die ;,"ähler1isten für die Sektionswahlen auf und­

kön:q.on während der Amtsstunden j ederzei t Gingesehen oder abgeschriebon worden. 

Die Listen werden weder an Ihre ':'ählürgruppe noch an die übrigen '-'ählor­

gruppen ausgefolgt. Die "::ählerliste für (liese c--ahlen steJ,lt übrigens lediglich 

die gowählten Funktionäre in alphabetischer Reihenfolge zusammen, wie sio -

allerdings nicht in dieser Reihenfolge - bereits in dom ~ffiziellen ]U ttci­

lungsblatt der 'f\7iener Handelskammer" vom 21. V .1960 und mit einigfm Abän­

dcrung8n in den darauf folgenden Nummern enthalten si11li. Das Bundesminist eriu.'1l 

erachtet daher eine weit era Verfügung nicht für (:'rforderlich." 

Damit erachte ich die Anfrage bezüglich der behaupteten Verweigerung der 

Ausfolgung q~~ 17'ählerlisten durch die Kammer (1pr gewerblichen Wirtschaft für 

\7"ien im Mai 1960 beantwort et. 
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2. Beiblatt 150 Feber 1961 

2.) Hinsichtlich der \To ::-'}:~c:71nlü,::;;3e bei d.8::::' 17ahl c.e:c· Vorsteher und Stell­

vertr:)terdes Fachverbandes der G8.,clt~ u:ld Schankbet.:::-iebe bej. cl'31' kc,j.~stituieren·­

den Sitzung des Fachverbandsau~schu.G82G am l3 .. K.,1960 ist folgencl,:')s zu erwägen~ 

Gemäss § 31 Abs. 2 letzter Satz 9 im Zusammenhalt mit § 30 Ab S r, 2 d'3~ 

Handelskammergesetzes, BGBloNro182/46 9 werden der Vorstehe:r. des Fachverbandes 

und seine beiden Stellvertreter vom Fachverband~u8schuss gewählte § 33 dü:c 

Handelskammerwahlordnung bestimmt, dass der bishe2'ige Vorsteher des E1aclwcr­

bandes unverzügli.ch nach Rechtskraft des verlautbarten Wahl.ergebnisses die 

Mitglieder des neugewählten Fachverbandsausschusses zu.r V7abl des Vorstehers 

und seiner Stellvertreter einzuberufen hato Über die E:i.nbe:::::ufung und Beschluss-

. fähigkeit dieser Sitzung enth~l;:; d.io IIandelskammerwahlordnung k8inGBe3tiY!lmun~ 

gen; mangels anderweitiger Fest 2CtZ'l.'.g mÜS80.n daher auch für die Sitzung o.es 
Fachve',rb andsausschus ses 9 in der dL; ';,'ahl der Vorsteher stattfindet, die all­

gemeinen Vorschriften der vom :Bundesnül1isterium flir Handel und ":'Tiederaufbau 

genehmigten Rahmengeschäftso::cd1l1XC.g :fii::' die Fachverbände gelten. Nach § 16 

dieser Rahmengeschäftsordnung :1ti: cl"":.' 2achverbandsausschuss nur dar.t..'l bO;:'1Chluss-

fähig, wenn sämtliche Mi tglie':;".3r o:':.'d.ili.::r!.€:sgemäss 
si.nd_ 

geladen u.:i.u. m.indestens e:i.ll 

])ri ttel der.Mitglieder anwesünd. isL L~ur Beschlussfä..."l-J.igkeit des Ausschusses 

des Fachverbandes der Gast- und Schankbetriebe ist im HinhJick auf d5.e nach 

§. 3 VI Z.l des Uah1kataloges (in der Fassung der 4"Handelskarnm.ervVahlorQ");;m.1e)~­

Novelle BGBl.Nre36/l960) vorgeschriebene Zahl von 42 ME.!ldaten die .Anw'2senheit 

von 14 Ausschussmitgliedern erforderlich. 

Da, wie aus dem Protokoll h(~:r:'vorgeht, zu Beginn der Si"'Gzu_n.g 36 Mitglie-

der anwesend waren, war elie Besc~'111J..f:;2f8Jügkei t, wie deI' Vo :c3it "~e:;~de zutre.ff'.;ncl 

festgestellt hatte, zunächst gsgc::1JE;n. nachdem sich j edoch ,~6 Mitglieder ent~. 

fernt hatten, somit nur noch 10 M:'c~~;gl2.',C;,or' übrigblieben, Ging Cl.:.e Beschluss­

fähigk,d t verloren. Da die Be ;3C~ ~;!:; ,.=.nn~,:i.GkE;·j:; j e00:1:::a118 in Zei tpunk:(i deI' 

Beschlussfassung gegeben sein "lUSS;; konn-l:;e üb,jr den gostellten Iler~agungs­

antrag nicht mehr abgestimmt; :"'!.:'1:~ :,,,-;1-')·'3):vc:t:C3tcLn.cUich auch d.ie 'Jalll :nicht rr.8hr 

durchgeführt werden. Die vom Vor::< "c. ::Cl:C1.C1 getro ffeY:0.n ~::a,3sna}-llne::l waren dah.OT 

zutreffend und durchaus geroGh'c"f't::::--::1, 

Bezüglich des Verha lte:r:s clee Er. tg~.i Gior des ]'achvGru 8.nd.ss.us schusc es 

ist darauf zu vervveisen, ciass § 47 Abs D3 HKG ~ die JIandatare ü::"lerQ.ings V'.J7:­

pflichtet, an den Sitzungen toilzu::E,hmon. Im Hinblick auf die für Ve:ftr8tungs-

körper allgemein geltonden Gepflogenho-iten kann abo1' da,::; e:'.L~ila~Ligc Verlassen 
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3. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 15. Feber 1961 

einer Ausschußsitzung an sich sicherlich nicht schon als pflichtwidrigüs 

Verhalten angesehen vlierden9 dies umsomehr, als nach Einholung einer Rechts-4 

ansicht des Präsidiums der Bundeskammer durch den Vorsitzenden, dass eine 

Vertagung der Sitzung durchaus zulässig sei, die die Sitzung verlassenden 

Mitgli8clor die Üb erzeugung hab0m konnten, durch ihr Verhalten eine rechtlich 

unb ~del'1klicho Sachlage h0rbeizuführe n. 

Domgemäss wurde 'auch die Aufsichtsbeschwerde des Richard Horre gegen den 

ehemaligen Vorsteher des Fachvorbandes der Gast- und SchankbotriebeJXarl 

Jesina dahingehend beantwortet, dass das Bundesministerium nach eingehender 

Prüfung der Sach- und Rechtslage einen Anlass für eine aufsichtsbehördliche 

Verfügung nicht für gegeben sieht. 

- 0-0-.-"-.-'.-
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